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STAATSVERSCHULDUNG

chen Vorgaben für eine gesam tw irtschaftlich angem es
sene Höhe der Kreditaufnahm e im jew eiligen Haus
haltsgesetz die Entscheidung des BVerfG dazu, daß bei 
der Verabschiedung der jährlichen Haushaltsgesetze 
(auch) in der gesam tw irtschaftlichen Norm allage d ie Er
fordernisse des gesam tw irtschaftlichen G leichgewichts 
sehr viel stärker zu berücksichtigen sind als bisher, und 
zwar

□  weil die Kreditaufnahm e des Bundes nach „fes tge
legten handhabbaren O rientierungen dafür, ob und in 
welchem  Umfang unter den G esichtspunkten des ge
sam tw irtschaftlichen G leichgew ichts die Kreditauf
nahme des Bundes als unbedenklich angesehen wer
den kann, e iner besonderen Rechtfertigung bedarf oder 
ausgeschlossen sein m uß“ ®̂, erfolgt;

□  weil die Höhe der Kreditaufnahm e (angesichts der 
Unbestim m theit und der dynam ischen Kom ponente des

BV erfG E  D.IV.3. 

”  BV erfG E D .IV 3 . 

”  B V erfG E  D.IV.3.

Begriffs gesam tw irtschaftliches G leichgew icht sowie 
der begrenzten Vorhersehbarkeit w irtschaftlicher Kon
stellationen einer in d ie  W eltw irtschaft verflochtenen na
tionalen Volksw irtschaft zum indest nach festgelegtem  
Verfahren) gesam tw irtschaftlich begründet werden 
m uß“ ;

□  weil „auch die Verwendung des sogenannten Bun
desbankgew inns zur Ausgabenfinanzierung -  in der 
W irkung einer Kreditaufnahm e bei der Notenbank ohne 
Z ins- und T ilgungsverpflichtung gle ichkom m end -  be
dacht w erden muß^°.

Noch ist nicht sicher, ob der Haushaltsgesetzgeber 
des Bundes sich bei der Verabschiedung des Bundes
haushalts 1990 an die neuen Rahm enbedingungen hal
ten wird; d ies w ird ein Test darauf sein, w ie ernst der 
B undesgesetzgeber Vorgaben des BVerfG nimmt, auch 
wenn e r sie bis dahin noch nicht se lbst in dem  Ausfüh
rungsgesetz nach Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG form ali
siert hat. Kriterium  dafür w ird die gesam tw irtschaftliche 
Begründung und die Rechtfertigung einer gegenüber 
dem  Vorjahr erheblich erhöhten Kreditaufnahm e sein.

MITTELSTANDSPOLITIK

Matthias Schmidt

Neuorientierung der IVlittelstandspolitik
Unter Hinweis auf die Realisierung des EG-Binnenmarktes verstärkt die Bundesregierung 

die Mittelstandsförderung. Dr Matthias Schmidt untersucht, ob die gegenwärtige 
Mittelstandspolitik notwendig und aus volkswirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen 

ist. Bedarfes einer wettbewerbsorientierten Reform der Förderung kleiner
und mittlerer Unternehmen?

Im Etatansatz für das Jahr 1990 hat das Bundesm ini
sterium  für W irtschaft eine Aufstockung der M ittel

standsförderung um 30 Mill. DM auf 456 Mill. DM vorge
sehen'. Der größte Teil der M ittelzuführung (28 Mill. DM) 
entfä llt dabei auf das „E uro-F it-P rogram m “ zurVorberei- 
tung und Leistungssteigerung m itte lständischer Unter
nehmen im Hinblick auf den Europäischen B innen
markt. Z iel dieses Programms ist es, z. B. über ein

D r M atthias Schmidt, 31, war bis 1988 w issen
schaftlicher M itarbeite r am  W irtschaftspolitischen  
Sem inar de r Universitä t zu  Köln und is t gegenw är
tig im  F inanzbereich de r Henkel KGaA in D üssel

do rf tätig.

„Euro-Telefon“ Inform ationsdefizite über die Ausw irkun
gen und E inzelvorhaben des B innenm arktes abzu
bauen, die Präsenz m itte lständischer Unternehm en auf 
Auslandsm essen durch Beihilfen zu steigern und die 
Beratungsle istung der Außenhandelskam m ern durch 
EG -Spezialisten zu erhöhen. W ird die m itte lstandsspe
zifische Forschungsförderung m iteinbezogen, die von 
den Verantwortlichen ebenfa lls als ein Beitrag zur Vor
bereitung der Klein- und M ittelbetriebe auf den EG-Bin
nenm arkt gesehen wird^, wendet die Bundesregierung 
auch im kom m enden Jahr knapp 1,2 Mrd. DM für die M it
telstandsförderung auf.

In die gleiche Richtung w ie das „Euro-F it-P rogram m “ 
-  aber unabhängig von den M aßnahm en des Bundes -
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zielt auf G em einschaftsebene der Ausbau der EG-Bera- 
tungsstellen von 39 Ende 1988 auf voraussichtlich) 200 
bis zur Vollendung des B innenm arktes im Jahre 1992^.

An dem  neuen europaorientierten M itte lstandspro
gramm der Bundesregierung werden w iederum  der e in
zelfallbezogene Charakter -  Auslöser ist die Realisie
rung des B innenm arktes -  und die über d ie Jahrzehnte 
zu beobachtende in terventionistisch-pragm atische, 
aber inhom ogene Konzeption der M itte lstandsförde
rung deutlich. Stark geändert hat sich auch die Z ie l
orientierung der M itte lstandspolitik in den vergangenen 
40 Jahren. Dabei ist zw ischen den übergeordneten Z ie
len, die durch eine Bündelung versch iedener Förde
rungsmaßnahmen erre icht w erden sollen, und den spe
zifisch e inze lw irtschaftlichen Zielen zu unterscheiden, 
die unverändert zur Begründung neuer oder als A rgu
ment für die Beibehaltung etablierter und nach Ansicht 
der Befürworter bewährter M ittelstandshilfen dienen. 
E inzelw irtschaftlich determ in ierte  Z iele waren und sind 
stets die Steigerung der betriebsw irtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit und der Ausgle ich von größenbedingten 
W ettbewerbsnachteilen m itte lständischer Unterneh
men, wobei die angebotsorientierte S teigerung der be
triebsw irtschaftlichen Leistungsfäh igkeit in den achtzi
ger Jahren maßgeblich an Bedeutung gewonnen hat“ .

Konzeption der Mittelstandspolitik

Mit den „G rundsätzen einer S trukturpolitik für kleine 
und m ittlere Unternehmen"® des Jahres 1970 sollten die 
m ittelstandspolitischen M aßnahm en erstm als an den 
übergeordneten Zielen der W irtschaftspo litik  des Bun
des ausgerichtet werden. Diese „G rundsätze“ als Ver
such einer system atisierten Konzeption der klein- und 
mittelbetrieblich orien tierten staatlichen Förder- und 
Hilfsmaßnahmen entstam m en der Intention, die M itte l
standspolitik als be triebsgrößenorientierte S trukturpoli
tik® im G esam tkonzept der G lobalsteuerung e inzuset
zen. Die ausbleibenden Erfolge der G lobalsteuerung, 
die sich spätestens in der m ißlungenen Bekäm pfung

' Vgl. B M W i: P ressee rk lä ru ng  zum  R e g ie ru n g se n tw u rf des  B u ndes
haushaltes 1990 fü r den  E inze lp lan  0 9 ,6 .  Ju li 1989, S. 2.

^ Vgl. 0 . V.: F o rschun gsfö rde rung : N e ues G esam tkonze p t, in : H a n d e ls 
blatt, Nr. 9 6 ,2 2 .5 .1 9 8 9 ,8 .6 .

^ Vgl. M ichae l S t a b e n o  w  : N e ue  Im pu lse  fü r d e n  M itte ls ta nd , in ; 
Blick durch  d ie  W irtsch a ft, Nr. 102,31. 5 .1 9 8 9 , S. 2.

* Vgl. h ie rzu  aus füh rlich : D e u tsch e r B u ndestag : G n jn d sä tze  e iner 
S trukturpo litik  fü r k le ine  und  m ittle re  U n te rneh m en , D ru cksa ch e  V I/ 
1 6 6 6 ,2 9 .1 2 .1 9 7 0 ; de rs .: M itte ls ta n d sb e rich t 1976, D rucksach e  7 /5248 ,
21. 5. 1976; D e u tsch e  B u n d e s re g ie n jn g : D e r M itte ls ta nd  -  M o to r de r 
M arktw irtschaft, B onn  1984.

* D eutscher B u ndestag : G ru n d sä tze  e ine r S tru k tu rp o lit ik  . . . ,  a .a .O .

* V g l.O tto  S c  h 16 c  h t ; S tru k tu rp o litik  in d e r M ark tw irtscha ft, 2. A u fl., 
Köln 1969, S . 31 ff.

der beiden Rezessionen M itte der s iebziger und zu Be
ginn der achtziger Jahre m anifestierten, hatten aller
dings keine nennenswerten Ausw irkungen auf die Kon
zeption und Durchführung der M ittelstandspolitik in der 
ersten Hälfte der achtziger Jahre. Die Z iele und Instru
mente wurden weitgehend den „G rundsätzen“ entspre
chend beibehalten, wobei der Z ielkatalog noch erw ei
tert wurde, indem der M ittelstandspolltik die Aufgabe 
übertragen wurde, einen w ichtigen Beitrag im Rahmen 
„de r Politik zur Stärkung der M arktkräfte"^ zu liefern.

Die gegenwärtige M ittelstandspolitik des Bundes ent
hält ferner Maßnahmen und Regelungen, die Jahr
zehnte vor den G rundsätzen einer S trukturpolitik für 
kleine und m ittlere Unternehm en von 1970 eingeführt 
wurden. Die finanzie lle Förderung von Klein- und M itte l
betrieben durch die Bundesregierung existiert bereits 
seit 1949 und wurde m it einem größenbedingten Nach
teilsausgle ich „au f den Gebieten der W irtschaftspolitik, 
des Kreditwesens, des Steuerrechts und der Sozialge
setzgebung“ ® begründet, bevor die entsprechenden 
Program m e in die Konzeption der betriebsgrößenorien
tierten S trukturpolitik in tegriert wurden. Der Befähi
gungsnachweis in Handwerk und Einzelhandel sowie 
die Berufsordnungen sind noch älteren Ursprungs. Sie 
resultieren aus den jahrzehntelangen gewerbepoliti
schen Auseinandersetzungen nach E inführung der Ge
werbefre ihe it im neunzehnten Jahrhundert. Die M ittel
standspolitik des Bundes läßt sich vo rd em  Hintergrund 
ihrer gewachsenen Struktur in drei Bereiche aufglie
dern:

□  Dem ältesten Ziel, dem  des M ittelstandsschutzes, 
sind Regelungen und Instrum ente zuzuordnen, die w e tt
bewerbshem m ende und dam it verm eintlich m itte l
standsschützende W irkungen entfa lten sollen.

□  Maßnahmen des zweiten Bereiches entstam m en 
der Intention einer betriebsgrößenorientierten Struktur
politik.

□  In den vergangenen zehn Jahren an G ewicht gew on
nen hat der dritte Bereich, die beschäftigungsorientierte 
S trukturpolitik. G leichrangig m it dem  Ziel, die Beschäf
tigtenzahl zu steigern und deshalb m itte lsländische Be
triebe zu fördern, soll die a llgem eine W ettbewerbsfäh ig
keit des kle in- und m ittelbetrieblichen Sektors gestärkt 
werden, der so auch zukünftig zu r Stabilisierung des ge
sam tw irtschaftlichen W achstum sverlaufs beitragen soll.

^ D e u tsch e r B u ndes tag : Ja h re sw irtsch a ftsb e rich t 1986 d e r B u ndesre 
g ie ru ng , D rucksach e  1 0 /4 9 8 1 ,3 0 .1 .1 9 8 6 , Z iff. 55.

® D e u tsch e  B u ndesreg ie run g : M aßnahm en d e r B undesreg ie run g  zu r 
F ö rden jng  d e r k le inen  und  m ittle re n  B e trieb e  d e r g e w erb lichen  W ir t
scha ft, B onn 1959, S . 5.
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Die Ziele und Maßnahmen des „Euro-Fit-P ro- 
gram m s“ lassen sich von ihrer S truktur her dem dritten 
Bereich zuordnen, der seinen Ursprung in der eher an
gebotsorientierten Ausrichtung der W irtschaftspolitik 
seit 1982 hat. Unter diesem  Aspekt sind z. B. auch die 
jüngst erw eiterten Maßnahmen zur Existenzgründungs
förderung sow ie die neuaufgelegte Förderung technolo
gieorientierter Unternehm ensgründungen zu betrach

ten®.

EG-Maßnahmen

Dem gegenüber sind die Maßnahmen der Europäi
schen G em einschaft im Rahmen des „EG -Aktionspro- 
gram m s für kleine und m ittlere Unternehm en“ von ihrer 
Intention her einer betriebsgrößenorientierten Struktur
politik -  allerd ings auf G em einschaftsebene -  zuzuord
nen. Allein für den Zeitraum  1990 bis 1993 sind für m itte l
s tandspolitische M aßnahm en auf EG -Ebene 280 Mill. 
DM vorgesehen. Die EG -Kom m ission versucht m it ih
rem Aktionsprogram m  den von ihr durch Deregulierung 
und W ettbewerbsintensivierung im Rahmen des Pro
gram m s „E G -1992“ induzierten Anpassungsdruck zu
m indest im  Bereich der kleinen und m ittleren Unterneh
men durch G em einschaftsh ilfen zu m ildern. Dabei wird 
w ie bei der M itte lstandspolitik des Bundes in den siebzi
ger Jahren auch von größenbedingten Nachteilen m it
te lständischer Betriebe durch die Realisierung des B in
nenm arktes und seiner W ettbewerbsw irkungen ausge
gangen; eine Annahm e, die in dieser Form einer ökono
m ischen Analyse nicht standhält. Es ist v ie lm ehr anzu
nehmen, daß sich die EG -induzierten W ettbewerbsin- 
tensivierungen positiv für kle ine und m ittlere Unterneh
men auswirken, da sie neue M arktchancen eröffnen 
und näher an den Idealzustand einer W ettbew erbsw irt
schaft heranführen, in der die Unternehm ensgröße und 
-entw icklung als Ergebnis kom parativer Kostenvorteile 
bei der gesam tw irtschaftlichen arbeitsteiligen Produk
tion anzusehen sind. Unter W ettbewerbsbedingungen 
setzen sich im Marktprozeß die produktions- und organ i
sationskostengünstigen Unternehm ensgrößen durch, 
wobei keine eindeutigen Vorteile für bestim m te G rößen
klassen bestehen '“ .

Aus der ordnungspolitischen O rientierung der deu t
schen W irtschaftspo litik  ist bei den Maßnahmen der 
EG -Kom m ission daher darauf zu achten, daß diese ne
ben Bund und Ländern dritte Förderungsebene der M it
te lstandspolitik den Grundsätzen der Kom plem entarität 
und Subsid iaritä t entspricht und sich keine gesam tw irt-

schaftlichen W ohlstandsm inderungen durch eine Sen
kung der W ettbew erbsintensität in den betroffenen Be
reichen ergeben".

Instrumente

Die idealen Rahm enbedingungen einer funktionie
renden W ettbew erbsw irtschaft ohne die  Existenz nicht 
le istungsbedingter Vorteile e inze lner Unternehm ens
größenklassen sind in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht gegeben. Allein die Tatsache, daß nur noch rund 
53 %  der W ertschöpfung „im  unverfälschten W ettbe
w erb“ '^ entstehen und dam it den m arktlichen A lloka
tionsm echanism en unterliegen und die in den achtziger 
Jahren unverändert hohe Staatsquote lassen aus öko
nom ischer Sicht auf Vorteile großer U nternehm en zu La
sten des M ittelstandes schließen. G eringe W ettbe
werbsintensitä t und staatliche Interventionen wirken 
sich zum  größten Teil zugunsten des großbetrieblichen 
Sektors aus, der in etwa 3500 Unternehm en von rund 
1,9 Mill. Unternehm en umfaßt'^. Die M ittelstandspolitik 
hat som it auch einen kom pensatorischen Bestandteil, 
der in den offizie llen Z ie lfo rm ulierungen allerd ings nicht 
deutlich wird.

Der in v ie r Jahrzehnten entw ickelte und stets er
gänzte Instrum entenkasten der M itte lstandspolitik ist 
am Ende der achtziger Jahre weitgehend unverändert 
im Einsatz: die Kooperationsm öglichkeiten k le iner und 
m ittlerer Unternehm en nach den Ausnahm ebereichen 
des G esetzes gegen W ettbew erbsbeschränkungen, die 
direkte, indirekt-spezifische und indirekte Förderung 
durch Subventionen im Forschungs- und Entw icklungs
bereich, die Fremd- und E igenfinanzierungshilfen sow ie 
als jüngster M aßnahm enbereich, in dem  auch der Groß
teil der EG -spezifischen M aßnahm en anzusiedeln ist, 
die Förderung von Beratung und Inform ation für m itte l
ständische Unternehm en und Exis tenzgründer'“*. Im fo l
genden soll be isp ie lhaft dargeste llt werden, w ie durch 
m itte lstandsspezifische Form ulierung der Rahm enbe
dingungen und durch Interventionen in den Marktpro-

® Vgl. 0 . V.: S ch lech t: K le in e re  U n te rneh m en  s tä rke r un te rs tü tzen , in: 
H a n d e lsb la tt N r  108, 8. 6 .1 9 8 9 , S. 8.

Vgl. M a tth ias  S c h m i d t :  Z ie le  und  Ins trum en te  der M itte ls ta n d s
p o lit ik  in de r B u ndesrepub lik  D e u tsch land , Kö ln 1988, S. 55.

”  Vgl. o. V.: E u rop ä ische  M itte ls ta n d sp o litlk  im  A u fw ind . In: BD I In fo rm a 
tione n  und  M e inu ngen  6 /89, 8 . 3.

M o n opo lkom m iss ion : G e sa m tw irtsch a ftlich e  C h a n ce n  und  R is iken 
w a ch se n d e r U n te rneh m ensg röß en , B a de n -B a d e n  1986, Tz. 32.

”  Vgl. S ta tis tisch e s  B u ndesam t: F achsehe  14, R e ihe  8 U m satzsteuer, 
W ie sb a d e n  1988.

Vgl. M a tth ias  S c h m i d t :  Z ie le  un d  In s tru m e n te  . . . ,  a .a .O ., S. 
108 ff.

Vgl. C h ris tian  W a t r i n :  D e r B e fä h ig u n g sn a ch w e is  in H a ndw e rk  
und H a nde l, D iss. Kö ln 1958, 8 . 27  f. und  d ie  d o rt au fg e fü h rte  L ite ra tu r

Vgl. dazu  d ie  im m er noch  ak tue lle  K ritik  von C h ris tia n  W a t r i n :  
D er B e fä h ig u n g sn a ch w e is  . . . ,  a .a.O .

Vgl. B M W i: K o o p e ra tio n se rle ich te ru n g e n  fü r k le in e  und  m ittle re  U n 
te rn e h m e n  nach  § 5b  G W B , in :W ir ts c h a ft und W e ttbw erb , 25. Jg ., 1975, 
S. 386 /394 .
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zeß der (kom pensatorische) Nachteilsausgleich und die 
Leistungssteigerung m itte lständischer Unternehm en 
im Strukturwandel erre icht w erden sollen.

Die Erkenntnis des dynam isch-evolutorischen W e
sens eines offenen m arktw irtschaftlichen System s hat 
in der m ittelstandspolitischen D iskussion in der Bundes
republik die Forderung nach allgem einen Schutzm aß
nahmen für Klein- und M ittelbetriebe nach und nach ver
stummen lassen. Rahm ensetzende M ittelstandspolitik 
soll in den achtziger Jahren vie lm ehr als Bestandteil der 
O rdnungspolitik einen „fa iren Le istungsw ettbew erb“ 
gewährleisten. Den le istungsorientierten „W ettbewerb 
der Könner“ ’® soll im Handwerk und Handel der große 
Befähigungs- und der Sachkundenachweis gew ährle i
sten, die älteste rahm ensetzende m ittelstandspolitische 
Maßnahme. Ohne die D iskussion über die w ettbew erbs
senkende W irkung m arktzutrittshem m ender Q ualifika
tionsnachweise hier au fzunehm en’®, sei nur darauf ver
wiesen, daß durch die D ienstle istungsfre iheit im B innen
markt 1992 ausländische Handwerksbetriebe z. B. des 
Bauhaupt- und Ausbaugewerbes ihre D ienste ohne 
diese weitgehende Regulierung anbieten können. In 
den G renzregionen dürfte sich die W ettbew erbssitua
tion für die durch Berufsordnungen gebundenen deut
schen Handwerksbetriebe verschärfen.

W ettbewerbssenkende W irkungen ergeben sich auch 
aus den Kooperationsm öglichkeiten kleiner und m ittle
rer Unternehm en nach den Ausnahm ebereichen des 
Gesetzes gegen W ettbewerbsbeschränkungen. Der § 5 
GWB gestatte t m ittelständischen Unternehm en g le i
cher oder ähnlicher Produkt- bzw. Angebotsstruktur 
eine zw ischenbetrieb liche Zusam m enarbeit in den Be
reichen Produktion, Forschung und Entwicklung, F inan
zierung, Verwaltung, W erbung, Einkauf und Vertrieb’ .̂

Die Senkung des Anpassungsdruckes durch die 
staatliche Erlaubnis zu r Karte llb ildung verbessert die 
Position der Grenzanbieter, deren Kostenstruktur die 
Absatzpreise im kartellierten Bereich bestim m t. E inzel
wirtschaftlich resultieren hieraus für die effizienteren Un
ternehmen Renten, da der Effizienzvorsprung nicht im 
Preis weitergegeben wird. G esam tw irtschaftlich bleiben 
die Unternehm en im Markt, die einem  unbeschränkten 
W ettbewerb verm utlich nicht gewachsen wären. Daß 
diese nun im M arkt verble iben, ist nicht als erfolgreiche 
Leistungssteigerung zu bewerten, sondern ist darauf 
zurückzuführen, daß die Auslesefunktion des W ettbe
werbs teilweise durch eine staatlich erm öglichte Verrin
gerung der W ettbewerbsintensität eingeschränkt wor
den ist. Die Intensität und Dauer der Schutzw irkung sind 
jedoch in hohem Maße von der M öglichkeit einer Sub
stitutionskonkurrenz abhängig. Dies relativ iert die W ir

kungen der Karte lle nach § 5 GW B, es ändert jedoch 
nichts an der Feststellung, daß die m itte lstandsspezifi
schen Bestim m ungen des GW B keinesfalls zur Le i
stungssteigerung und dam it zur Verbesserung der W ett
bewerbsposition kle iner und m ittlerer U nternehm en be i
tragen können.

Von besonderer Aktualität sind die M itte lstandsem p
fehlungen nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 GW B. Sie erlauben es 
Vereinigungen von m ittelständischen Unternehm en, 
Em pfehlungen auszusprechen, welche die Durchfüh
rung des Absatzes, die Art der P reisfestsetzung und die 
Preishöhe betreffen. Die M ittelstandsem pfehlungen 
wurden in den vergangenen Jahren vor allem  in Berei
chen m it hoher W ettbewerbsintensität und entsprechen
dem  Anpassungsdruck (M öbelhandel, Haushalts- und 
Unterhaltungselektronik) genu tzt’®. Der G esellschafts
zweck der M ittelstandskreise besteht in der e inheitli
chen Sortim entsgestaltung, der Abstim m ung von Prei
sen und Kalkulationen sow ie in der G em einschaftswer
bung. Aus ökonom ischer Sicht, welche die S ignal- und 
Inform ationsüberm ittlungsfunktion des Preissystem s 
betont, erscheint vor allem  die Tatsache interessant, 
daß die M ittelstandsem pfehlung in der Praxis zu regio
nal festen Endverbraucherpreisen für Markenartikel 
füh rt’®. Der Preiswettbwerb zw ischen Händlern einer 
Marke w ird teilweise aufgehoben. Neben den Nachtei
len für die Konsum enten ist auch hier w iederum  festzu
stellen, daß eine e inzelw irtschaftliche S ituationsverbes
serung nicht durch eine Leistungssteigerung, sondern 
durch eine Senkung derW ettbew erbsin tensitä t erreicht 
wird.

Forschungsförderung

Die Forschungsförderung für Klein- und M itte lbe
triebe stellt m it 735 Mill. DM in 1989 den Kernpunkt der 
M ittelstandsförderung dar. Die zum  größten Teil indi
rekte und indirekt-spezifische Forschungsförderung m it 
ihren Schwerpunkten G em einschaftsforschung, Mikro- 
system -, Inform ations- und Fertigungstechnik über
rascht in ihrem Volumen. Eine theoretische Betrachtung 
des Innovationsprozesses und die Auswertung spezie l
ler Untersuchungen zum  Innovationsverhalten m itte l
ständischer Unternehm en ergeben keine eindeutigen 
Vorteile für bestim m te Unternehm ensgrößenklassen im 
Innovationswettbewerb -  ein h inreichender Grund für 
eine Forschungsförderung in dem  bestehenden A us
maß ist nicht gegeben“ .

’® Vg l. P e te r S11 p p  e I : D as V e rtriebssys tem  im  M itte ls ta ndska rte ll 
g a ra n tie rt e in h e itlich e  P re ise  u n d  e in e  g e s ich e rte  D is tribu tion , in : H a n 
d e lsb la tt, Nr. 12, 2 0 .1 .1 9 8 6 ,8 .1 6 .

”  Vgl. M a tth ias  S c h m i d t :  Z ie le  und  In s tru m e n te . . . ,  a .a .O ., 8 .1 1 4  
ff.
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Allerdings besteht Chancengle ichheit für innovative 
Unternehm en unterschiedlicher Größe nur bei gleichen 
Ausgangssituationen im W ettbewerb. Eine Betrachtung 
der a llgem einen Forschungs- und Technologiepolitik 
zeigt, daß die W ettbewerbsposition großer Unterneh
men durch forschungspolitische Interventionen des 
Staates verbessert wird, so daß sich nicht le istungsbe
dingte Nachteile m ittelständischer Unternehm en erge
ben. Von den G esam tausgaben des Bundes für zivile 
Forschung und Entwicklung fließen noch nicht einmal 
2 0 %  in den m ittelständischen Bereich^'. Die Aufw en
dungen des Bundes für den M ittelstand haben neben 
dem  m aßnahm enspezifischen Förderzweck som it auch 
einen kom pensatorischen Bestandteil, um die s taats in
duzierten Vorteile für G roßunternehm en im Innovations
wettbewerb zu m ildern.

Aber auch im Segm ent der K lein- und M ittelbetriebe 
ergeben sich W ettbewerbsverzerrungen durch die For
schungsförderung. Ausgeschlossen von den Förderm it
teln sind aufgrund der technolog ischen Interpretation 
des Innovationsbegriffes durch die bewilligenden S tel
len alle Unternehm en, die nicht dem  produzierenden 
und verarbeitenden G ewerbe angehören. Die For
schungssubventionen beschränken sich som it auf 3 %  
a ller m ittelständischen Betriebe. Die Förderung wird 
nicht an w irtschaftlichen, sondern an den technischen 
Aspekten der Innovationstätigkeit ausgerichtet. Aus 
ökonom ischer S icht gibt es jedoch keinen Grund anzu
nehm en, daß die unter technischen G esichtspunkten 
ausgewählten Förderungsgebiete oder -projekte in e i
nem höheren Maß zum  gesam tw irtschaftlichen W ohl
stand beitragen als die Innovationsfelder im Handels
und D ienstle istungsbereich in Gestalt von neuen Han
delsform en oder erstm alig angebotenen D ienstle istun
gen. Erweisen sich die geförderten technischen Innova
tionspro jekte ohne Subvention als nicht überlebensfä
hig, ist der Subventionsbetrag als staatliche Fehlinvesti
tion anzusehen und gleichbedeutend m it der Vernich
tung von Einkommen, welches an anderer Stelle Ar
beitsplätze geschaffen hätte. Ein w eiterer Effekt, der ne
ben die D iskrim in ierungsw irkungen der Förderungsver
teilung tritt.

Reine Finanzierungshilfen

Die reinen F inanzierungshilfen des Bundes setzen 
sowohl auf der Fremd- als auch auf der E igenfinanzie
rungsseite an. Bei der Frem dfinanzierung besteht die 
Beih ilfekom ponente in einem Zinszuschuß bzw. einem 
unter M arktkonditionen liegenden Zins^^. W eniger aus
geprägt sind bedingt rückzahlbare Kredite, deren be
dingte Rückzahlbarkeit als E igenfinanzierungskom po
nente anzusehen ist. Das spezie lle Förderprogram m

zur Stärkung der E igenkapita lbasis m ittelständischer 
Unternehm en umfaßt das ERP-Beteiligungsprogram m  
und das E igenkapita lh ilfeprogram m , für das 1990 135 
Mill. DM bereitgestellt werden^^.

Die E igenfinanzierungshilfen des Bundes setzen an 
der richtigen Stelle an, da in d iesem  Bereich rechtsform 
spezifische Nachteile für m itte lständische Unterneh
men bestehen. Dies ist einm al auf d ie höheren Inform a
tionskosten zurückzuführen, die bei einem  Anleger ent
stehen, der Kom m andit- oder G eschäftsanteile einer 
m itte lständischen Unternehm ung nachfragt. Die Trans
aktionskosten des Kapitalverkehrs, die auf rechtliche 
Bestim m ungen, die verg le ichsw eise geringe Stücke
lung der G esellschaftsanteile und d ie m angelnde Fungi- 
bilität der Anteile zurückzuführen sind, bilden ein weite
res Hem m nis bei der externen E igenfinanzierung und 
haben zu einer Unterentw icklung dieses Kapitalm arkt
segm entes geführt.

Dem gegenüber erw eist sich der M arkt für Beteili
gungstite l von Aktiengesellschaften als der effizienteste 
Teilmarkt. Daß nur ein relativ geringer Teil der Unterneh
men in d ieser Rechtsform  die Fazilitäten am Aktien
m arkt auch nutzt, ist nicht nur auf die m it e iner Emission 
verbundenen Kosten^'' zurückzuführen: Bei einer Em is
sion können die E igentum srechte der b isherigen Eigen
tüm er verdünnt werden, „denn w er Risikokapital bean
sprucht, muß Kontrollrechte einräumen"^^. Für viele m it
te lständische Unternehm en sind som it nicht allein die 
geringeren Transaktionskosten entscheidend fü r die Ka
p ita laufnahm e am Aktienm arkt.

Kap italm arkttheoretische Überlegungen lassen auch 
im Bereich der Frem dfinanzierung größenspezifische 
Nachteile verm uten, w elche auf die höheren Kosten der 
Losgrößentransform ation und auf die höheren Kosten in 
bezug auf den Kreditbetrag bei der Bonitätsprüfung m it
te lständischer Unternehm en zurückzuführen sind. Die 
m arktendogenen Nachteile, die zu ungünstigeren Kre
ditkonditionen für K lein- und M ittelbetriebe führen müß-

”  D ie p os itiven  ex te rn e n  E ffe k te  de r G ru n d la g e n fo rsch u n g  und d ie  sub 
s tan tie llen  U n te rsch iede  zw ischen  p riva ten  und so z ia le n  E rträg en  in d ie 
sem  B e re ich  s ind  w e itg e h e n d  u n b e s tr itte n  und  rech tfe rtigen  durchaus 
e ine  s ta a tlich e  F orschun gsfö rderung .

^  Vgl. d ie  je w e ilig e n  B u nd e sb e n ch te  Forschun g  und  d ie  F aktenbe rich te  
zum  B u nd e sb e rich t Forschung , hrsg . a ls  B u ndes tagsd rucksache .

^  Es h an de lt s ich  h ie rb e i um  d ie  D a rle h e n sp ro g ra m m e  d e r K red ita n 
s ta lt fü r W ied e ra u fb au  und d e r A u sg le ich sb a n k  fü r m itte ls tä nd isch e  U n
te rn e h m e n  und  E x is te n zg rü n d e r

^  Vgl. o . v.: 3 0  M illio nen  M ark  m e h r fü r d ie  M itte ls ta nds fö rde run g , in: 
H a n d e lsb la tt N r  129, 7. 7 .1 9 8 9 , 8 . 5.

Vgl. U lrich  F r i t s c h :  M itte ls tä n d isch e  U n te rneh m en  -  K a n d id a 
ten  fü r d ie  B ö rse?  R e fe ra t zum  B a yreu the r S ym pos ium  fü r B e tr ie b sw irt
scha ft 1983, S. 8.

Jo h a n n e s  V  ö I I I  n g : D ie  B e deu tung  d e s  K a p ita lm ark te s  fü r d ie  
U n te rn e h m e n s fin a n z ie ru n g , in : Z e itsch rift fü r B e trie b sw irtsch a ft, 49. 
Jg ., N r  5 /1979, S. 364.
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ten, werden jedoch nur in älteren Untersuchungen als 
merkliche F inanzierungshem m nisse dargeste llt und ha
ben in der jüngeren Vergangenheit fast völlig an B edeu
tung verloren^®. Dies dürfte vor allem  Ergebnis eines ver
schärften W ettbewerbs unter den Kapitalanbietern 
seln^^, für die das m itte lständische F irm enkundenge
schäft einen bislang vernachlässigten W achstum sm arkt 
darstellt.

Die bestehenden Frem dfinanzierungshilfen sind zu 
mindest im bestehenden Um fang n icht m ehr notwendig, 
und ihre Akzeptanz bei den Unternehm en dürfte  m ehr 
auf M itnahm eeffekten denn auf m angelnden A lte rnati
ven bei der Frem dkapita lbeschaffung beruhen.

Der jüngste M aßnahm enbereich innerhalb der M itte l
standspolitik ist die Beratungsförderung für m itte lständi
sche Unternehm en und Existenzgründer. G erade bei 
kleineren M ittelbetrieben und Existenzgründern lassen 
sich Mängel beim  dispositiven Faktor U nternehm ens
führung festste llen. Die Schwachstellen liegen dabei 
auf dem G ebiet der system atisch-betriebsw irtschaft- 
llchen Unternehm ensführung, bei der auch die 
Beratungsförderung ansetzt. Dagegen haben m itte l
ständische Unternehm en Stärken beim  innovativen Un
ternehmertum, dem  entrepreneurship^®, gegenüber 
schwerer beweglichen großbetrieblichen O rgani
sationen.

Während es auch ökonom isch sinnvoll sein kann, in
novative Gründer durch Beratungshilfen zu fördern, um 
den W ettbewerb „von unten“ zu lockern und zu Intensi
vieren, ist die S innhaftigke it der ausgeprägten Bera
tungsförderung für e tablierte M ittelstandsbetriebe, auf 
die auch das „Euro-F it-P rogram m “ abzielt, zweifelhaft. 
Der dispositive Faktor e iner Unternehm ung ist Ausdruck 
der Hum ankapita lausstattung eines Betriebes und da
mit ein m arktendogener W ettbewerbsparameter. Er
kennt ein M ittelbetrieb die dispositiven M ängel, so kön
nen die entsprechenden Kenntnisse über den Markt 
nachgefragt werden. G erade in bezug auf den B innen
markt 1992 bieten nicht nur reine Beratungsfirm en, son
dern auch W irtschaftsprüfungsgesellschaften und Ban
ken Beratungsle istungen an. In dem  D ienstle istungs
markt für unternehm ensspezifische Inform ationsbe
schaffung und -Übermittlung von dispositivem  Know- 
how besteht ein Angebotswettbewerb sow ie eine zu-

^  Vgl. K a rl-A ugust S p r e  n g e r ,  P e te r v o n  H i n t e n ,  Joach im  
S t e i n e r :  F in a n z ie n jn g ss itu a tio n  und  F in anz ie ru ngsve rha lten  m itte l
ständischer B e triebe, G ö tting en  1982. S. 134 f.

Vgl. G erhard  K u t s c h e r ;  D ie  Banken  ü be rlassen  d e n  S p a rka s 
sen beim  M itte ls tand  n ich t m e h r d a s  Feld, in : H a n d e lsb la tt Nr. 1 6 2 ,2 6 .8 . 
1 9 8 7 ,3 .7 .

^  Vgl. h ierzu Israe l M. K i r z n e r : W e ttbew erb  und  U n te rneh m er
tum, Tüb ingen 1978.

nehm ende Angebotsvie lfalt, die staatliche Subventio
nen nicht erfordert.

Bei den rahm ensetzenden, quasi legislativen Maß
nahm en der M itte lstandspolitik im Handwerk und Han
del bieten sich kaum Optionen fü r eine Neuordnung der 
M ittelstandspolitik. Die Durchsetzungskosten im po liti
schen Prozeß scheinen im Vergleich zu den erre ichba
ren W ettbewerbsintensivierungen als zu hoch. Dies gilt 
insbesondere vor dem  H intergrund, daß sowohl die 
Oualltät der handwerklichen Produkte als auch die dre i
stufige Ausbildung in diesem  Bereich auch grenzüber
schreitendes Renom m ee besitzen, obwohl aus ökono
m ischer S icht durch eine Lockerung der Regeln noch Ef
fiz ienzgew inne m öglich sind. Bei den M itte lstandsem p
feh lungen gerade im Bereich der preissensitiven Unter
ha ltungselektronik ist jedoch darauf zu achten, daß es 
nicht faktisch zur W iedere inführung der Preisbindung 
der Zweiten Hand kommt. Auch wenn dies auf M arken
artikel und/oder Regionen begrenzt ist, die Nachteile 
sind offensichtlich und w idersprechen der G rundidee 
des W ettbewerbs im Handel.

Optionen für eine Neuorientierung

Im Bereich der Forschungsförderung sollte richtig ver
standene M ittelstandspolitik bei den G roßunternehm en 
ansetzen. Eine Reduzierung der Forschungsförderung 
fü r G roßunternehm en könnte stim ulierend auf die Inno
vationstätigkeit in K lein- und M ittelbetrieben wirken, weil 
n icht le istungsbedingte Vorteile der G roßbetriebe ver
m indert und die Chancen des M ittelstandes im Innova
tionswettbewerb verbessert würden. Eine m ögliche 
Senkung der A bgabenlast für Klein- und M ittelbetriebe, 
die das Ergebnis verm inderter Forschungssubventio
nen sein könnte, schüfe im m ittelständlschen Unterneh
m enssegm ent ebenfalls neue Freiräume für die unter
nehm erische Innovationstätigkeit. A llerdings ist eine 
solche m ittelstandsfreundliche Reduzierung der groß
betrieblichen Subventionen kaum in Sicht. Im Gegenteil 
sollen zusätzlich zu nationalen Maßnahmen auf EG- 
Ebene bis 1994 w eitere 16 Mrd. DM allein fü r grenzüber
schreitende, überw iegend großbethebliche Forschung 
aufgew endet w e rde n^. Vor diesem  H intergrund kann 
die gegenwärtige Forschungsförderung im M ittelstand 
nur als Kom pensation für S taatsinterventionen an ande
rer Stelle gesehen werden -  m it den entsprechenden 
D iskrim in ierungsw irkungen Im m ittelständischen Unter
nehm enssegm ent.

Bei den F inanzierungshilfen sollte im Bereich der 
Frem dkapitalförderung das Subsid iaritä tsprinzip w ieder

”  Vgl. W illiam  D a w  k i n s  ; B n js s e ls  propose s b ig  rise  in h igh -tech  re 
search , in: F inanc ia l T im es , 26. 7 .1 9 8 9 , S. 1.
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verstärkt beachtet werden. Die F inanzierungsiiilfen der 
Länder liegen hier bereits über denen des Bundes und 
sind zum Teil deckungsgleich, so daß Kum ulationsef
fekte möglich sind. Ob m ittelstandsspezifische Pro
gram m e bei der Frem dfinanzierung überhaupt noch not
wendig sind, ist ferner angesichts m itte lstandsspezifi
scher F inanzierungsfazilitäten der Kreditinstitute frag
lich. Hier sind gesam tw irtschaftlich positive W irkungen 
durch einen Rückzug des Staates m öglich, denn „eine 
dauerhafte Gesundung der W irtschaft verlangt auch, 
daß w ir die Subventionen überprüfen . . .  und die staa tli
chen Leistungen effektiver e insetzen“ ^“ .

Im Bereich der E igenfinanzierung dürfte sich die Fort
führung des E igenkapita lh ilfeprogram m s als Maß
nahme des Nachteilsausgleichs positiv auswirken. D ie
ser indirekten Förderung der E igenfinanzierung überle
gen sind jedoch die legislativen Maßnahmen, welche 
die Zugangsschranken m ittelständischer Betriebe zum 
M arkt für Beteiligungskapita l abbauen. Damit werden 
die G renzen abgesteckt, in denen sich der Marktprozeß 
vollzieht, die A llokation am Markt bleibt weitgehend un
beeinflußt. Das Börsenzulassungsgesetz, der geregelte 
Markt und das G esetz über U nternehm ensbete iligungs
gesellschaften sind Maßnahmen, die zu einer w ettbe
werbskonform en Neuordnung der M ittelstandshilfen 
beitragen. Die Ergebnisse, etwa in Form von Neuem is
sionen m itte lständischer Betriebe, zeigen den Erfolg 
d ieser Politik. G leichwohl besteht aus ordnungspoliti
scher Sicht noch eine Fülle weiterer Ansatzpunkte in d ie
sem Bereich: z. B. die G esellschaftsteuerbelastung bei 
Um wandlung in eine Kapitalgesellschaft oder die dop
pelte Verm ögensteuerbelastung bei d ieser Rechtsform, 
sowohl bei der G esellschaft als auch bei den Ante ilse ig
nern -  ein spezifisches Problem für den m itte lständi
schen Unternehmer, der einen großen Teil des Aktienka
pitals selbst besitzt.

Völlig abzulehnen ist die auch im M ittelstand gefor
derte Betriebssteuer^', die durch ihre Unterscheidung 
zw ischen thesaurierten und entnom m enen G ewinnen 
die E igenkapita lsituation verbessern soll. Es kann aus 
gesam tw irtschaftlicher Perspektive nicht oft genug auf 
die „K ap ita lfa lle “ “  hingewiesen werden, die sich durch 
eine Spaltung der S teuersätze ergibt. Der Produktions
faktor Kapital verb le ibt in e inze lw irtschaftlich als ökono
misch richtig erachteten Verwendungen, weitgehend 
unabhängig von anderen, eventuell lohnenderen Ver-

D e u tsch e  B undesreg ie run g : P rogram m  de r E rneu eru ng . R e g ie 
rungse rk lä run g  vom  4. M ai 1983, S. 5 2 1.

Vgl. 0 . V.: D er M itte ls ta nd  p läd ie rt fü r e ine  B e triebss leuer, in: FAZ, Nr. 
297, 21. 12. 1 9 8 8 ,8 . 11.

“  U lrich  M ü l l e r :  R e fo rm  d e r U n te rneh m ensb es te ue rung , in: Z e it
sch rift fü r W irtsch a ftsp o litik , 35. Jg ., N r  1/1985, 8 . 81.

W endungsm öglichkeiten, deren Rentabilitä t durch die 

D ifferenz zw ischen E inbehaltungs- und Ausschüttungs
steuersatz belastet wird.

Abbau von Verzerrungen

Im Bereich der Beratungsförderung lassen sich nur 
Maßnahmen für Existenzgründer rechtfertigen. Das 
größtenteils bei der Beratungsförderung anzusiedelnde 
„E uro-F it-P rogram m “ zie lt dagegen auf etablierte, te il
weise bereits im Ausland tätige M ittelständler. Damit 
werden wahrschein lich M itnahm eeffekte bei den Unter
nehm en bewirkt, die sich ohnehin aufgrund ihrer grenz
überschreitenden O rientierung für den kom m enden Bin
nenm arkt „fit geha lten“ hätten. Ob durch ein „Euro-Tele
fon “ eine Le istungsverbesserung im M ittelstand bei der 
Vorbereitung auf EG-1992 erzielt werden kann, ist aus 
ökonom ischer S icht fraglich. Die Entdeckung und Be
setzung neuer Märkte ist das Kernstück innovativen Un
ternehm ertum s. Aufgrund der M arktnähe müßte der in
d ividuelle Kenntnisstand dem  der auskunfterte ilenden 
Behörde überlegen sein. Damit dürfte das „Euro-Fit- 
P rogram m “ nur eine Inform ationsfunktion über rechtli
che Regularien und geänderte Rahm enbedingungen 
haben -  und diese D ienstle istung sollte bei entspre
chender Nachfrage auch durch Private erbracht werden 
können, ohne daß es des Aufwandes von 28 Mill. DM be
darf.

Mit dem  pragm atisch-einzelfa llbezogenen Charakter 
des „E uro-F it-P rogram m s“ ist es w iederum  versäum t 
worden, der M itte lstandspolitik und ihren Maßnahmen 
eine an den wettbewerblichen Bedingungen des M arkt
system s orientierte Ausrichtung zu geben. Eine gesam t
w irtschaftlich effiziente Leistungssteigerung im M ittel
stand, w elche die Ausgangssituation der deutschen 
Klein- und M ittelbetriebe im B innenm arkt verbessert, ist 
eher m öglich, wenn die M itte lstandspolitik darauf ach
tet, daß

□  auf regulierten M ärkten der bestehende Regulie
rungsgrad abgebaut und dam it die W ettbew erbsintensi
tät erhöht wird sow ie die M arkteintrittskosten gesenkt 
werden,

□  die bestehenden rechtlichen und finanzie llen Begün
stigungen für große Unternehm en abgebaut und damit 
die W ettbewerbsverzerrungen zw ischen den Größen
klassen verringert w erden und

□  jederze it ein freier M arktzugang gew ährle iste t ist, d. 
h. nur m arktendogene Zugangshem m nisse bestehen, 
die keine Begünstigung etablierter Unternehm en ge
genüber neuen W ettbewerbern und G ründern zu las
sen.
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